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Sachverhalt und Axiträge 

Die BeschwerdefUhrerin hat gegen die Entscheidung der 

PrUfungsabteilung vom 14. Dezernber 1994, durch die die 

europãische Patentanmeldung 90 915 402.3 zuruckgewieseri 

wurde, form- und fristgerecht am 24. Januar 1995 

Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde wurde mit Schreiben 

vom 25. April 1995, eingegangen beim Europischen 

Patentamt am selben Tag, begrUndet. 

Nachdem mit einer Mitteilung gem,&S Artikel 108 und 

Regel 65 (1) EPU vbm 19. Mai 1995 der BeschwerdefQhrerin 

mitgeteilt wurde, dag die Beschwerdebegründung nicht 

innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist 

eingegangen sei, hat die BeschwerdefUhrerin mit Schreiben 

vom 6. Jüli 1995, eingegangen beim Europischen Patentamt 

am 10. Juli 1995, die Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand beantragt. 

Zur BegrUndung ihres Wiedereinsetzungsantrags trug die 

.BeschwerdefQhrerin im wesentlichen vor, Ublicherweise 

würden im Euro ihres Vertreters Fristen nicht gemag der 

Regel 78 (3) EPO notiert sondern aus SicherheitsgrQnden 

vom Postausgangsdatum des EP-Bescheides berechnet. 

Vorliegend sei auf der Mitteilung der Entscheidung Uber 

die ZurUckweisung der Anrneldung versehentlich nicht das 

Datum der Abgabe zur Post sondern das zwei Tage sptere 

Datum des Eingangsstempels gesetzt worden. Infolgedessen 

sei der 16. Februar 1995 für die Einlegung der Beschwerde 

und der 1.6. April 1995 für die BeschwerdebegrQndung 

notiert worden. Auf Grund dieser fehlerhaften Notierung 

seien alle Beteiligten imEUro ihres Vertreters davon 

ausgegangen, dag die Frist für die BeschwerdebegrUnduflg 

am 26. April endet. Der Fehler gehe auf eine 

Mitarbeiterin im Büro ihres Vertreters zurQck, die 

bereits seit 1978 dort zuverlassig die Fristen-

berechnungen vornebme. Auf Grund des im übrigen auch 
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angemessenen Systems der Fristenkontrolle habe sich de 

Vertreter auf die Fristennotierungen verlassen konnen. Es 

liege ein einrnaliges Versehen vor. 

Ent scheidungsgrunde 

Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist innerhalb der Fris 

des Artikels 122 (2) Satz 1 EPU gesteilt worden. Das f 

das Fristvers.uxnnis ursch1iche Ereignis ist mit dem 

Eingang der Nitteilung der Beschwerdekarnmer vom 

19. Mai 1995 belm Vertreter der BeschwerdefUhrerjn 

weggefallen, so daf, der am 10. Juli 1995 eingegangene 

Antrag fristgerecht gesteilt worden ist. 

Das Erfordernis des Artikels 122 (2) Satz 2 EPU, die 

Nachholung der versäuinten Handlung, ist bereits mit 

am 25. April 1995 beim Europischen Patentamt 

eingegangenen Schriftsatz erfQllt worden. 

Die Wiedereinsetzungsgebuhr 1st gem&Z Artikel 122 (3) 

Satz 2 EPU ebenfalls entrichtet worden. 

Der Antrag ist auch begrundet, Artikel 122 (3) 
I 

Satz 1 EPU. 

In der Grundsatzentscheidung J 5/80 (AB1. EPA 1981, 34 

hat die Juristische Eeschwerdekarnmer anerkannt,dag der 

Vertreter einer Hilfsperson gewisse untergeordnete 

Arbeiten,wie das Notieren von Fristen, anvertrauen kan 

Im vorliegenden Fall hat die BeschwerdefUhrerin glaubli ft 

gemacht, daZ die irn BUro ihres Vertreters mit der 

Fristennotierung beauftragte Mitarbeiterin entsprechen 

qualifiziert war und seit vielen Jahren dank der 

Einarbeitung in ihre Tàtigkeit und deren angemessenen 

Uberwachung durch den Vertreter zuverlssig und prakti ch 

fehlerfrei gearbeitet hat. 
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Der für das vorliegende Fristversàurnnis maJgeb1iche 

Umstand beruht daher auf einem unvorhersehbaren, eine 

Ausnabme darstellenden Versagen innerhaib eines ansönsten 

gut funktionierenden Systems., das dem Verteter der 

BeschwerdefUhrerin nicht angelastet werden kann (vgl. 

hierzu auch J 2/86, J 3/86, AB1. EPA 1987, 362) 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerdeführerin wird in die versàuinte Frist zur 

Einlegung der Beschwerdebegründung wieder eingesetzt. 

Der Geschäftsstellenbealflte: 	 Der Vorsitzende: 

P. Martorana 
	 E. Turrini 
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